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§ 161 BAO 1. Prufung der
Abgabenerklarungen.

BAO - Bundesabgabenordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Die Abgabenbehdrde hat die Abgabenerklarungen zu prifen & 115). Soweit nétig, hat sie, tunlichst durch
schriftliche Aufforderung, zu veranlassen, daR die Abgabepflichtigen unvollstandige Angaben erganzen und
Zweifel beseitigen (Erganzungsauftrag).

2. (2)Wenn die Abgabenbehorde Bedenken gegen die Richtigkeit der Abgabenerklarung hegt, hat sie die
Ermittlungen vorzunehmen, die sie zur Erforschung des Sachverhaltes fir nétig halt. Sie kann den
Abgabepflichtigen unter Bekanntgabe der Bedenken zur Aufklarung bestimmter Angaben auffordern
(Bedenkenvorhalt). Erforderliche Beweise sind aufzunehmen.

3. (3)Wenn von der Abgabenerklarung abgewichen werden soll, sind dem Abgabepflichtigen die Punkte, in denen
eine wesentliche Abweichung zu seinen Ungunsten in Frage kommt, zur vorherigen AuRerung mitzuteilen.

In Kraft seit 01.01.1962 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/115
file:///

	§ 161 BAO 1. Prüfung der Abgabenerklärungen.
	BAO - Bundesabgabenordnung


